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Entgegenhaltung zu der Einhaltung „Sechs undzwanzigs te
Verordnung zur Durchführung des Bundes -
Immis s ions s ch utzges e tzes “

Laut unseren Berechnungen sind, gerade im Wechselstrombetrieb die Grenzwerte der 26. BimSchV 
fragwürdig. Nicht nur, dass eine Überschreitung durch die den einseitigen Betrieb wahrscheinlich 
ist, sondern sogar noch höher ausfallen wird, wenn der beidseitige Wechselstrombetrieb neben der 
bestehenden 110kV Trasse nach Anhang II, 26. BimSchV aufaddiert wird.
Die im folgenden Bild darstellte Elektrische Feldstärke für den Wechselstrommast überschreitet
bereits den Grenzwert von 5kV/m. Die Simulationsparameter sind möglicherweise nicht 100% 
korrekt, geben aber ein Bild wieder, dass wir uns bereits um den Grenzwert aufhalten und nicht dem 
Prinzip des Minimierens von Emissionen folgt.

Da die elektrische Feldstärke sowohl von der Mastgeometrie als auch von der angelegten 
Spannungstärke und -phasenlage abhängt wäre zu prüfen, ob die sukzessiven Erhöhungen der 
Transportleistung der Trasse ohne weitere Planfeststellung und -prüfung zulässig gewesen ist.

In anderen Ländern hat man bereits erkannt, dass eine Exposition in der Größenordnung wie es die 
26. BimSchV vorsieht als viel zu hoch für den dauerhaften Aufenthalt ist. Eine Übersicht bietet das 
Bundesamt für Strahlenschutz.

Daraufhin haben wir unsere Simulationswerte für die magnetische Flussdichte für den einseitigen 
AC Betrieb mit den Grenzwerten von Deutschland, des Schweiz (Wohngebiete) und den 
Niederlanden (Wohngebiete) verglichen. In Niedernhausen ist die Wohnbebauung bis etwa 20m an 
den Mastmittelpunkt und überschreitet dabei erheblich die Grenzwerte für schützenswerte Gebiete 
in unseren Nachbarländern.
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Weiterhin wird angenommen, dass elektrische Gleichfelder keinen Einfluss haben, weswegen kein 
Grenzwert definiert ist. Nach den Ausführungen vom Bundesamt für Arbeit und Soziales gelten 
Arbeitsschutzbestimmungen ab 30kV/m.
„Externe statische E-Felder mit mehr als E0 30 kV/m k onnen an der menschlichen
Körperoberfläche, d.h. an Fingern, Nase, Ohren, Haaren, Koronaentladungen verursachen [40,
62]. Diese Koronaentladungen h angen von der Höhe der externen elektrischen Feldstärke,
Körperhaltung,Größe und Form des Körpers sowie Klimafaktoren wie z.B. der relativen
Luftfeuchtigkeit ab. Solche Entladungen können störend, überraschend oder sogar schmerzhaft
sein.“  (S. 3, http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/fb400-
elektromagnetische-felder-deutsch.pdf?__blob=publicationFile)
Für das berufliche Umfeld gilt auch für die elektrischen Gleichfelder ein maximaler Grenzwert von
5kV/m. Es erschließt sich uns nicht, weswegen dies nicht generell gilt.
Weiterhin wird der extrem seltene Umstand angesprochen, dass es zu einer zeitgleichen Exposition
von hohen Wechsel- und Gleichfeldern kommt. Da bestehen bisher keine Erkenntnisse, aber aber
installiert diese Systeme über unseren Köpfen.
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Entgegenhaltung gegenüber der Erklärung zur Leitung als Lärmquelle und der
Einhaltung der TA-Lärm

In der Bundesfachplanung zum Abschnitt D der Trasse Ultranet wurde in Anhang A(Abschnitt A
1.3.3) auf die Situation in Niedernhausen eingegangen. Hier wurde der Grenzwert für den Lärm
hochgerechnet, in dem man eine Gemengelage aus reinem Wohngebiet und Gewerbe- und
Industriegebiet erklärt wurde. Dadurch wurde ein Grenzwert von 35 dB(A) hochgerechnet zu 45
dB(A). Laut dem Flächennutzungsplan steht die bestehende Anlage auf einer Parkanlage. Im
aktuellen Ausbauzustand werden bei Nebel die bestehenden Grenzwerte von 35dB(A) vermutlich
überschritten, da der Umgebungslärm einen Pegel in der Größenordnung von 35dB(A) hat und der
ACLeitungslärm sich erheblich von den Umgebungsgeräuschen abhebt. Da diese Aufbauten zu
höheren Spannungsebenen und somit zu erhöhtem Lärmpegel ohne weitere Planfeststellung
vorgenommen worden ist, ist hier von einer Pflichtverletzung der Aufsichtsbehörden auszugehen.
Bisher tritt dieser Lärm auf, wenn es nebelig ist und man sich normalerweise innen aufhält. Mit der
HGÜ-Leitung ist jedoch von Lärm bei trockener Witterung auszugehen.

Weiterhin sind die angenommenen Basislärmwerte das untere Ende von bekannten simulativen
Untersuchungen der ETH Zürich
(https:/ / pdfs.semanticscholar.org/66b5/67eb147584210c00f4c36931fee4da13edaa.pdf). Andere
Simulationstechniken kommen zu deutlich höheren akustischen Emissionswerten von bis zu 53 dB(A)
bei 400V. Dies dürfte der Amprion GmbHauch bekannt sein, da der Testbetrieb in Datteln ebenfalls
deutlich höhere Werte ergeben hat, als in der Bundesfachplanung suggeriert wurde.

In den nachgereichten Unterlagen zur Bundesfachplanung wurde auf dickere Leiterseile,
Leitungsbündeln und optimierte Kopfgeometrien verwiesen, um den Lärm zu minimieren, ohne dies
jedoch zu quantisieren.

Die Amprion GmbH hat auch mit den Unterlagen aus der Nachveröffentlichung keine realistische und
detaillierte Prüfung der zu erwartenden Lärm-Situation durchgeführt. Dies gilt sowohl für Wechsel-
als auch Gleichstromfelder in den jeweiligen ungünstigen Witterungsbedingungen.

Nach unseren Berechnungen ist die Vorschlagstrasse von Amprion nicht geeignet für Ultranet und die
Alternative D3 wegen der großen Entfernung zu Wohngebieten auch aus Sicht des Schallschutzes
wesentlich besser geeignet.

1 BI Niedernhausen.Eppstein e.V.
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Windkraft, Zone 1:

Im TPEE*, 2019 
unbeplante Fläche:

Maßstab:

*TPEE: sachlicher Teilplan erneuerbare Energien 2019

FFH-Gebiet:

Gemeindegrenze:

500 m

Leitungskorridor:
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Gemeindevorstandsvorlage 
 
Vorlagen-Nr.: 
GV/1088/2016-2021 

 
Vorlagenbearbeitung: 
Martin Stappel 

Aktenzeichen: 
III/1-UB-149-250 

Federführung:  
Fachdienst III/1 

Datum:  
14.10.2020 

 
 
 
Geplante Gleichstromverbindung Ultranet  
hier: Stellungnahme zur Nachbeteiligung für Trassenkorridoranpassungen 
 
 
 

Beratungsfolge Behandlung 

Gemeindevorstand nicht öffentlich 
Bau-, Umwelt- und Sozialausschuss öffentlich 
Ortsbeirat Königshofen öffentlich 
Ortsbeirat Engenhahn öffentlich 
Ortsbeirat Niedernhausen öffentlich 
Ortsbeirat Niederseelbach öffentlich 
Ortsbeirat Oberjosbach öffentlich 
Ortsbeirat Oberseelbach öffentlich 
Gemeindevertretung öffentlich 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:  
 
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Niedernhausen bestätigt ihre Beschlüsse vom 

15.08.2018 und 21.08.2019. Andere Varianten und insbesondere die Aufrüstung der     
Bestandstrasse finden nicht unsere Zustimmung. 

 
2. Die Planungshoheit der Gemeinde wird durch eine Verschwenkung nicht gefährdet. Viele 

Potenziale für eine weitere Entwicklung der Gemeinde werden dadurch überhaupt erst 
ermöglicht, denn die bestehende Stromtrasse hat gravierende negative Auswirkungen für 
die Entwicklung.  

 
3. Der Gemeindevorstand wird für die Sitzung der Gemeindevertretung am 28.10.2020 einen 

Vorschlag für einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan nebst Einleitungsbe-
schluss für die Änderung des Flächennutzungsplans vorbereiten. Planungsziel soll die 
Schaffung von Wohnraum sein. Im Aufstellungsbeschluss werden sämtliche Flächen ent-
halten sein, die bei der Realisierung der Variante D3 inklusive Verschwenkung sämtlicher 
anderer oberirdisch verlaufender Stromtrassen und Umspannwerk frei werden können.  

 
 Die Arbeit an dem dann durch den Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung einge-

leiteten Bauleitplanverfahren soll erst beginnen, wenn folgende Bedingung sichergestellt 
ist: 
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 Alle oberirdischen Stromtrassen in der Gemarkung Ortsteil Niedernhausen incl. Umspann-
werk sowie die Ultranettrasse werden aus der bestehenden Wohnbebauung herausver-
legt. 

 
4.) Im Hinblick auf die notwendigen Flächen für eine Verschwenkung wird die Gemeindever-

tretung den Gemeindevorstand beauftragen, im Fall einer Entscheidung zugunsten der 
Verschwenkung die dann seitens der Vorhabenträgerin anstehenden Verhandlungen mit 
den Eigentümern unterstützend zu begleiten mit dem Ziel, Hindernisse für die Realisie-
rung der Verschwenkung auszuräumen.  

 
5. Die Gemeinde Niedernhausen reicht die als Anlage 5 im Entwurf beigefügte Stellung-

nahme fristgerecht bis 2. November 2020 bei der Bundesnetzagentur ein. 
 
In Vertretung 
 
 
Dr. Beltz 
I Beigeordneter 
 
 
Finanzielle Auswirkung: 
 
Teilhaushalt:   5110 (Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen) 
Sachkonto / I-Nr.:   
Auftrags-Nr.:    
 
Wenn die Planungsarbeiten an den Bauleitplänen aufgenommen werden, entstehen nicht 
unerhebliche, derzeit jedoch noch nicht bezifferbare Planungskosten.  
 
 
Sachverhalt: 
 
Nachdem die Gemeinde Niedernhausen im Beteiligungsverfahren bereits 2018 eine        
Stellungnahme abgegeben und 2019 nochmals im Erörterungstermin in Limburg sowie 
schriftlich eine weitere Variante für einen Verschwenkungskorridor (Variante D3) eingereicht 
hatte, hat nunmehr die Bundesnetzagentur (BNA) mit Schreiben vom 18.08.2020 ein 
Nachbeteiligungsverfahren eingeleitet (Anlage 1). Die Gemeinde Niedernhausen ist 
aufgefordert, bis spätestens 02.11.2020 eine Stellungnahme zu in Betracht kommenden 
Trassenkorridoranpassungen abzugeben. 
 
Alle möglichen Trassenkorridoranpassungen, die die Gemeinde Niedernhausen entweder 
selbst ins Verfahren eingebracht hat bzw. die sie betreffen können und die Bestandstrasse 

 4 dargestellt. Die BNA hat diese durch Amprion prüfen 
lassen: 
Als Prüfungsergebnis stellt Amprion fest, dass alle eingebrachten Verschwenkungsvarianten 
zwar prinzipiell realisierbar seien, aber nach Prüfung aller jetzt schon erkennbar wesentli-
chen Belange  insbesondere der Schutzgüter nach UVP-Gesetz  als nicht vorzugswürdig 
gegenüber der Bestandstrasse einzustufen seien. Somit plant die BNA, diese Verschwen-
kungsvarianten abzuschichten  dies bedeutet, dass sie im weiteren Verfahren nicht mehr 
betrachtet werden sollen und somit ausscheiden.
 
Auch aufgrund dieser Einschätzung wurde der Runde Tisch Ultranet zu einem 7. Treffen 
eingeladen, wobei der Kreis der Teilnehmenden um alle bisher noch nicht involvierten      
Ortsbeiräte  vertreten durch die Ortsvorsteher  erweitert wurde. Nach intensiver 
Diskussion erarbeitete der Runde Tisch die vorliegende Beschlussempfehlung. 
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-

waltskanzlei W2K, Stuttgart, die bereits die vorherigen Stellungnahme erarbeitet hatte,        
erneut mit der (kurzfristigen) Erstellung einer Stellungnahme zu beauftragen. Das als Anlage 
5 vorgelegte Dokument besteht aus der Muster-Stellungnahme von W2K und wurde im 
Punkt E. um die hier vorgelegte Beschlussfassung (mit formalen Anpassungen) ergänzt. 
 
 
Martin Stappel 
Umweltbeauftragter 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: Schreiben der BNA 
Anlage 2: A3 West-Varianten 
Anlage 3: Bestandstrasse - Vorschlag 
Anlage 4: Variante D3 und Konglomerat 
Anlage 5: Stellungnahme der Gemeinde Niedernhausen (Entwurf) 
 
 




































































